
 
 
Kreisausschuss 22.03.2021 
 
 

Beschluss Nr. KA 05-2021 
Vorlagen-Nr. KA 04-2021 

 
 
 
Gegenstand des Beschlusses: 
 
 
 Bewilligung von Mehrausgaben gemäß § 58 Thüringer Kommunalordnung 

(ThürKO) 
 
 
Der Kreisausschuss beschließt: 
 
001 Für die Haushaltsstelle 01.29500.52000 – Medienzentrum, Geräte, Ausstattungs-  

und Ausrüstungsgegenstände – werden überplanmäßige Ausgaben in Höhe von  
83.250,00 Euro bewilligt. 

 
 
 
 Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt 
 
 
 
 
 
 
Eckert  
Landrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DER KREISAUSSCHUSS 
 

Genehmigung Nr. 011 
zu überplanmäßigen Ausgaben im Haushalt 2021 

 
 
1. Finanzbedarf 
 
Haushaltsstelle: 01.29500.52000 
 
Bezeichnung:  Medienzentrum 
   Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 
 
Amt:   Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur  
 
Betrag:   83.250,00 Euro 
 
 
2. Deckungsquelle 
 
Als Deckungsquelle zur Finanzierung wird folgende Haushaltsstelle benannt: 
 
01.91000.28530 – Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt aus  
                              Auflösung der Sonderrücklage Corona-Pandemie 
 
 
3. Berechnung der Gesamtausgabe 
 
Haushaltsansatz und Haushaltsrest 25.000,00 Euro 
Bisher zusätzlich bereitgestellte Mittel  35.000,00 Euro 
Neu beantragte Mittelverwendung   83.250,00 Euro 
Voraussichtliche Gesamtausgabe 143.250,00 Euro 
 
 
4. Erläuterungen 
 
Im vorliegenden Fall ist die Mehrausgabe erforderlich für die Anschaffung von ca. 100 Notebooks 
für 16 Grundschulen als Ersatz der veralteten PC-Technik. 
 
Aufgrund des auch weiterhin bestehenden Infektionsgeschehens muss für das 2. Schulhalbjahr 
sowie auch mit Beginn des Schuljahres 2021/22 im Unterrichtsbetrieb zwischen einem Wechsel 
von Präsenz- und Distanzunterricht an allen Schulen des Landkreises ausgegangen werden. Um 
auch die kommende Herausforderung im schulischen Bereich absichern zu können, besteht 
dringender Handlungsbedarf bei der technischen Ausrüstung an den Grundschulen. 
 
Insbesondere im Bereich der Computertechnik, welche älter als 7 Jahre ist, sind viele 
Softwareanwendungen und die Nutzung von Programmen zur Unterrichtsgestaltung nicht mehr 
oder nur eingeschränkt möglich. Nach erfolgter Angebotsrecherche belaufen sich die 
Anschaffungskosten auf ca. 83.250,00 €. Diese Mehrausgabe ist dringend notwendig zur 
Absicherung eines ordnungsgemäßen Unterrichtsbetriebs während der andauernden Corona-
Pandemie. Mit Genehmigung Nr. 005 vom 01.02.2021 wurden in dieser Haushaltsstelle bereits 
35.000,00 € bewilligt für die Grundausstattung an technischen Hilfsmitteln zur Durchführung von 
Videokonferenzen (PC-Kameras, Lautsprecher, Mikrofone) an den Schulen des Landkreises 
Gotha aufgrund des auch weiterhin praktizierten Wechsels zwischen Präsenz- und 
Distanzunterricht. 
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